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RS OGH 1972/6/29 9Os83/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1972

Norm

FinStrG §35 Abs1

Rechtssatz

Der zum sogenannten "Durchfuhrschmuggel" von der Judikatur entwickelte Grundsatz, daß es bei der strafrechtlichen

Beurteilung ausschließlich auf das tatsächliche Geschehen ankommt, gilt ganz allgemein und demnach auch für den

Eisenbahntransitverkehr.
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